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(54) Vorrichtung zur Führung eines Schubelements und Möbel mit einer solchen Vorrichtung

(57) Es wird eine Vorrichtung zur Führung eines
Schubelements vorgeschlagen, das mit der Vorrichtung
an einem Wandabschnitt verschieblich bewegbar auf-
nehmbar ist, wobei die Vorrichtung eine Trägerschiene
(2), eine Auszugschiene (4) und eine Mittelschiene (3)
und lastübertragende Lagermittel zur beweglichen La-
gerung der Schienen (3, 4) umfasst. Erfindungsgemäß
weisen die Lagermittel wenigstens drei zwischen der Trä-
gerschiene (2) und der Mittelschiene (3) wirkende Lager-
rollen (12) und zwischen der Mittelschiene (3) und der

Auszugschiene (4) Wälzlagerelemente mit Lagerflächen
auf, wobei eine Lastübertragung über die Lagerflächen
(13) erfolgt, und ein über eine Antriebseinheit antreibba-
res Antriebselement (9) derart vorhanden ist, dass im
Antriebszustand das angetriebene Antriebselement (9)
auf die Mittelschiene (3) einwirkt und die Mittelschiene
(3) in eine Verschieberichtung bewegbar ist, wobei sich
die Auszugschiene (4) in die Verschieberichtung mitbe-
wegt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Im Möbelbereich beziehungsweise insbeson-
dere bei Küchenmöbeln sind Vorrichtungen zur Führung
eines Schubelements wie zum Beispiel einer Schublade
bekannt. Bei sogenannten Vollauszügen mit zueinander
verschieblichen Schienen wird eine Fest- oder Träger-
schiene an einem positionsfesten Gegenabschnitt bezie-
hungsweise einem Innen-Wandabschnitt wie zum Bei-
spiel einer Seitenwand eines Küchengerätes oder einer
Korpuswand eines Möbelkorpus angebracht. An der
Festschiene ist eine Mittelschiene und an der Mittelschie-
ne eine mit dem Schubelement verbindbare Auszug-
schiene aufgenommen. Zwischen der Festschiene und
der Mittelschiene und zwischen der Mittelschiene und
der Auszugschiene sind lastübertragende Lagermittel
zur beweglichen Lagerung der Schienen zueinander vor-
handen. Mit den Lagermitteln wird eine geräusch- und
reibungsarme lineare Verschiebebewegung der Mittel-
und der Auszugschiene über die gesamte Auszug- bzw.
Ausziehlänge, welche mit der Vorrichtung in beide Ver-
schieberichtungen überbrückbar ist, ermöglicht.
[0002] Im Küchenmöbelbereich müssen Führungsvor-
richtungen wie z. B. Vollauszüge einerseits komplexen
Anforderungen genügen und andererseits kompakt und
dauerhaft zuverlässig beziehungsweise insbesondere
bedienungsfreundlich ausgebildet sein. Dies trifft insbe-
sondere auch auf Führungen für zum Beispiel Back- oder
Grillöfen, Kühl- oder Gefrierschränke zu.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein-
leitend genannte Vorrichtungen beziehungsweise ent-
sprechende Möbel im Hinblick auf eine technisch und
wirtschaftlich vorteilhafte Weise bereitzustellen, insbe-
sondere im Hinblick auf eine kompakte und bediener-
freundliche Ausführung für unterschiedliche Einsatzzwe-
cke.
[0004] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Ansprüche gelöst.
[0005] Die abhängigen Ansprüche thematisieren vor-
teilhafte Ausbildungen der Erfindung.
[0006] Die Erfindung geht zunächst aus von einer Vor-
richtung zur Führung eines Schubelements, das mit der
Vorrichtung an einem Wandabschnitt verschieblich be-
wegbar aufnehmbar ist, wobei die Vorrichtung eine an
dem Wandabschnitt befestigbare Trägerschiene, eine
dem Schubelement zuordenbare Auszugschiene und ei-
ne zwischen der Auszugschiene und der Trägerschiene
wirkende Mittelschiene umfasst, und lastübertragende
Lagermittel zur beweglichen Lagerung der Schienen zu-
einander vorhanden sind, um eine Verschiebebewegung
der Schienen über eine Auszugslänge der Schienen zu
ermöglichen.
[0007] Der Kern der Erfindung liegt darin, dass die last-

übertragenden Lagermittel wenigstens drei zwischen der
Trägerschiene der Mittelschiene wirkende Lagerrollen
mit jeweils einer konkav geformten Lagerfläche, und zwi-
schen der Mittelschiene und der Auszugschiene Wälz-
lagerelemente mit Lagerflächen aufweisen, wobei eine
Lastübertragung der Lagermittel über die Lagerflächen
erfolgt, und wobei für die Verschiebebewegung der
Schienen ein über eine Antriebseinheit antreibbares An-
triebselement derart vorhanden ist, dass im Antriebszu-
stand das angetriebene Antriebselement auf die Mittel-
schiene einwirkt und die Mittelschiene in eine Verschie-
berichtung bewegbar ist, wobei sich die Auszugschiene
in die Verschieberichtung mitbewegt. Die erfindungsge-
mäße Vorrichtung ist kompakt beziehungsweise platz-
sparend ausbildbar, zuverlässig in der Funktion und au-
ßerdem bedienerfreundlich. Eine Person muss keine
merkliche Kraft aufbringen, um das Schubelement her-
auszubewegen beziehungsweise einzuschieben.
[0008] Dies ist insbesondere bei Schubelementen vor-
teilhaft, welche auf einer Höhe vorhanden sind, welche
für eine Person schlecht zugänglich sind, was das ma-
nuelle Herausziehen und Einschieben erschwert.
[0009] Die vorgeschlagene Vorrichtung ist darüber hi-
naus insbesondere bei Backöfen vorteilhaft, da ein He-
rausziehen und Einschieben regelmäßig gefährlich bzw.
ein Verbrennungsrisiko birgt, da das Schubelement wie
ein Gargutträger bzw. das Beladungsgut auf dem Schu-
belement vergleichsweise heiß ist und im Inneren des
Backofens bzw. einer Backmuffel im Backbetrieb eben-
falls hohe Temperaturen herrschen, so dass man nur mit
Schutzmaßnahmen oder unter einem erhöhten Verlet-
zungsrisiko das Schubelement herausziehen bezie-
hungsweise einschieben kann, wenn keine Antriebsein-
heit zum Antrieb des Schubelements vorhanden ist. Dies
wird erfindungsgemäß vermieden.
[0010] Des Weiteren ist die erfindungsgemäße Vor-
richtung vergleichsweise platzsparend, was insbesonde-
re im Hinblick auf eine maximale nutzbare Breite des
Schubelements quer zur Auszugrichtung vorteilhaft ist,
da die nutzbare Breite des Schubelements gegenüber
bekannten ansonsten vergleichbaren Anordnungen ver-
größert bereitstellbar ist.
[0011] Für die Auslösung und Bedienung der Vorrich-
tung bzw. der Antriebseinheit und deren kontrollierten
Betrieb sind insbesondere Bedienmittel und eine Kon-
trolleinheit zum Beispiel mit einer Rechnereinheit und ei-
nem Betriebsprogramm vorhanden.
[0012] Die Wälzlagerelemente weisen vorteilhaft eine
konvexe Lagerfläche auf, beispielsweise kugelförmige
oder zylindrische Wälzlagerkörper.
[0013] Das Antriebselement kann ein drehbar ange-
triebenes Antriebselement sein, beispielsweise ein Rad
oder eine Rolle für einen Reibantrieb oder einen Antrieb
mit anderen Getriebemitteln wie z. B. ein Zahnrad, wel-
ches mit einem Gegenzahnabschnitt eingreifend zusam-
menwirkt.
[0014] Vorteilhafterweise weist die Trägerschiene eine
Länge in Verschieberichtung der Vorrichtung auf, welche
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maßgeblich geringer ist als eine Länge der Mittelschiene,
insbesondere ca. 50 % oder ca. 30 % der Länge der
Mittelschiene beträgt.
[0015] Vorteilhafterweise ist das Antriebselement an
der Trägerschiene aufgenommen. Dies ist konstruktions-
bzw. montagebedingt vorteilhaft. Vorteilhafterweise ist
eine Drehachse des drehangetriebenen Antriebsele-
ments parallel ausgerichtet zu den Lagerrollen-Drehach-
sen.
[0016] Vorteilhafterweise ist das Antriebselement über
eine Lageranordnung wie eine Wälzlageranordnung mit
zwischen Lagerringen vorhandenen Wälzlagerkörpern
drehbar gelagert an der Trägerschiene. Derartige Lager
sind insbesondere als Standardware auch in hitzebe-
ständigen Ausführungen erhältlich, womit eine zuverläs-
sige bzw. langlebige Anwendung auch für Backöfen
möglich ist.
[0017] Weiter ist es vorteilhaft, dass an der Mittelschie-
ne ein Stegabschnitt ausgebildet ist, der außenseitig eine
erste Lauffläche und innenseitig eine zweite Lauffläche
aufweist, wobei die erste Lauffläche und die zweite Lauf-
fläche über die Materialdicke des Stegabschnitts vonein-
ander beabstandet sind, wobei das Antriebselement mit
der innenseitigen zweiten Lauffläche zusammenwirkt.
Dies ist insbesondere kompakt bauend. Außerdem ist
ein im Nutzzustand horizontal ausgerichteter Stegab-
schnitt an der Mittelschiene in der Regel insbesondere
über die gesamte oder wesentliche Länge der Mittel-
schiene ohne Weiteres ausbildbar. An den Stegabschnitt
schließt sich in der Regel ein Freiraum an, in welchem
das Antriebselement eingreifend positionierbar ist. Das
Antriebselement ist bevorzugt benachbart zu den Lauf-
rollen angeordnet.
[0018] Der Stegabschnitt, über welchen die Antriebs-
wirkung vom Antriebselement auf die Mittelschiene über-
tragbar ist, kann vergleichsweise schmal in Längsrich-
tung der Vorrichtung ausgebildet sein, beispielsweise
wenige Millimeter breit sein. Dies genügt für eine An-
triebsübertragung mittels des Antriebselements.
[0019] Vorteilhaft sind die Oberflächenform und/oder
-beschaffenheit der zweiten Lauffläche und eines um-
fänglichen Kontaktbereichs des Antriebselements abge-
stimmt aufeinander, wobei über den Kontaktbereich des
Antriebselements ein Einwirken des Antriebselements
auf den Stegabschnitt erfolgt.
[0020] Es ist außerdem vorteilhaft, dass die Mittel-
schiene und die lastübertragenden Lagermittel derart ab-
gestimmt sind, dass bei einer Verschiebebewegung der
Schienen, die Lagerrollen über die konkave Lagerfläche
mit einem Abschnitt der innenseitigen zweiten Lauffläche
zusammenwirken und die Wälzlagerelemente an einem
Abschnitt der außenseitigen ersten Lauffläche abrollen.
Dies ist insgesamt konstruktiv vorteilhaft und platzspa-
rend.
[0021] Insbesondere sind die wenigstens drei Lager-
rollen identisch untereinander ausgebildet, wobei die
konkave Lagerfläche der jeweiligen Lagerrolle an ent-
sprechenden Abschnitten der zweiten Lauffläche in An-

lage ist. Die zweite Lauffläche ist für ein optimiertes Zu-
sammenwirken mit den Lagerrollen entsprechend kon-
vex ausgebildet. Die konkave Form der Lagerfläche der
Lagerrollen und die konvexe Form der zweiten Laufflä-
che sind insbesondere genau aufeinander passend ab-
gestimmt.
[0022] Die Wälzlagerelemente weisen entsprechend
eine konvexe Lagerfläche auf, wobei die außenseitige
erste Lauffläche eine entsprechend konkav ausgebildete
Oberflächenform aufweist.
[0023] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Mittel-
schiene bezogen auf den Nutzzustand einen oberen Ste-
gabschnitt und einen gegenüberliegenden unteren Ste-
gabschnitt aufweist, wobei zwischen den beiden Stegab-
schnitten ein Bereich bereitgestellte ist, in welchem das
Antriebselement vorgesehen ist. Das Antriebselement ist
an der Trägerschiene aufgenommen und ragt in den Be-
reich zwischen den Stegabschnitten hinein. Diese eben-
falls platzsparende Anordnung ist derart zu verstehen,
dass in dem sich vertikal und über die Länge der Ste-
gabschnitte bzw. der Mittelschiene sich erstreckende
Zwischenbereich frei von Abschnitten der Mittel- oder der
Trägerschiene bleibt. Die vertikale Höhe des Bereichs
ist durch den Abstand der Stegabschnitte bestimmt, der
insbesondere im Wesentlichen der Höhe der Mittelschie-
ne entspricht. Die Breite der Stegabschnitte bzw. deren
Erstreckung in horizontaler Richtung kann gerade so
groß sein, dass das Antriebselement bzw. die Lagerrol-
len darin in der Breite Platz finden. Die Breite des An-
triebselements beträgt z. B. wenige Millimeter. Der Be-
reich zwischen den Stegabschnitten ist vorteilhaft offen
zur Trägerschiene hin, wobei die Mittelschiene in der
Grundform einem U-förmigen Profil nachempfunden ist
mit einem Verbindungsabschnitt und daran abgewinkelt
abstehende Flanken, welche die gegenüberliegenden
Stegabschnitte bilden.
[0024] Eine vorteilhafte Modifikation zeichnet sich da-
durch aus, dass im Bereich zwischen den beiden Ste-
gabschnitten die wenigstens drei Lagerrollen vorhanden
sind. Auch die Lagerrollen sind an der Trägerschiene an-
geordnet und ragen in den Zwischenbereich zwischen
den beiden Stegabschnitten hinein. Vorteilhaft entspre-
chen die Abmessungen der wenigstens drei Lagerrollen
angenähert den Abmessungen des Antriebselements.
Vorteilhaft ist das Antriebselement in einem mittleren Be-
reich der Trägerschiene vorhanden, bezogen auf die
Länge der Trägerschiene, wohingegen die drei oder
mehr Lagerrollen über die Trägerschienen-Länge verteilt
insbesondere gleichmäßig beabstandet zueinander
sind.
[0025] Es ist überdies vorteilhaft, dass für die Übertra-
gung der Verschiebebewegung eine zwischen der Mit-
telschiene und der Auszugschiene wirkende Zugmittela-
nordnung mit einem flexiblen Zugelement vorhanden ist.
Vorteilhafterweise ist die Zugmittelanordnung platzspa-
rend und stabil ausbildbar.
[0026] Vorteilhafterweise ist eine Stelle des Zugele-
ments bzw. deren beiden Enden positionsfest insbeson-
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dere an der Trägerschiene fixiert und an einer anderen
Stelle des Zugelements mit der Auszugschiene verbun-
den.
[0027] Weiter wird vorgeschlagen, dass das Zugele-
ment mit der Trägerschiene und der Auszugschiene der-
art zusammenwirkt, dass bei einer angetrieben sich be-
wegenden Mittelschiene eine Übertragung der Verschie-
bebewegung von der Mittelschiene auf die Auszugschie-
ne erfolgt.
[0028] Die Übertragung der Verschiebebewegungen
von der Mittelschiene auf die Aufzugsschiene erfolgt re-
versibel in beide Verschieberichtungen. Vorteilhafterwei-
se überträgt bei einer nicht angetriebenen Bewegung,
zum Beispiel bei einem Ausfall oder einer Passivierung
der Antriebseinheit, wenn zum Beispiel das Schubele-
ment manuell herausgezogen und/oder eingeschoben
wird, die Zugmittelanordnung die Bewegung des Schu-
belements und damit der Auszugschiene auf die Mittel-
schiene.
[0029] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung zeichnet sich dadurch aus, dass die Zugmittela-
nordnung zwei Umlenkelemente für eine Umlenkung des
um die Umlenkelemente herumgeführten Zugelements
aufweist. Die Umlenkelemente sind insbesondere Um-
lenkrollen oder dergleichen, wobei an jeder Umlenkrolle
das Zugelement entlang eines Radius insbesondere um
180 Winkelgrade umgelenkt wird. Zwischen den zwei
Umlenkrollen erstreckt sich eine parallel ausgerichtete
Teillänge des Zugelements. Das Zugelement ist insbe-
sondere ein dünnes flexibles band- oder zylinderförmi-
ges Element.
[0030] Vorteilhafterweise sind die zwei Umlenkele-
mente an der Mittelschiene vorhanden. Insbesondere ist
jeweils ein Umlenkelement z. B eine Umlenkrolle in
Längsrichtung an einem vorderen und einem hinteren
Ende der Mittelschiene vorhanden. Ein Umlenkelement
ist insbesondere eine drehbare Rolle oder dergleichen,
über deren beispielsweise ca. halben Umfang das Zug-
element umschlingend geführt ist.
[0031] Mit einem um zwei Umlenkelemente umgelenk-
ten Zugelement kann vorteilhaft die Ausfahrbewegung
der Mittelschiene übersetzt werden auf die Ausfahrbe-
wegung der Auszugschiene. So kann in gleichen Zeitin-
tervallen die Auszugschiene doppelt so weit ausfahren
bzw. einfahren wie die Mittelschiene. Umgekehrt legt die
Mittelschiene jeweils nur den halben Weg zurück, vergli-
chen mit dem von der Auszugschiene zurückgelegten
Weg in Verschieberichtung.
[0032] Auch ist es vorteilhaft, dass die Antriebseinheit
über einen Verbindungsabschnitt von dem Antriebsele-
ment derart beabstandet ist, dass über den Verbindungs-
abschnitt ein Abstand überbrückbar ist, welcher gleich
oder größer als eine Materialdicke des Wandabschnitts
ist, an welcher die Trägerschiene montierbar ist. Der Ab-
stand kann z. B. von einem Wellenabschnitt in Richtung
quer zur Verschieberichtung der Verschiebebewegung
der Schienen überbrückt werden, z. B. von einem ab-
triebseitigen Wellenabschnitt der Antriebseinheit. Der

Verbindungsabschnitt kann z. B. abgedichtet durch eine
Bohrung durch den Wandabschnitt reichen. Damit kann
beispielsweise bei Backöfen die Antriebseinheit gegen
extreme Hitzeeinwirkungen durch die im Inneren der
Backofenmuffel im Gar- bzw. Backbetrieb herrschenden
Temperaturen geschützt sein.
[0033] Die Erfindung betrifft außerdem ein Möbel mit
einem Wandabschnitt, an dem ein Schubelement ver-
schieblich bewegbar aufgenommen ist, wobei eine Vor-
richtung nach einer der oben genannten Ausführungs-
formen vorhanden ist. Damit lassen sich die oben disku-
tierten Vorteile an dem Möbel, insbesondere einem Kü-
chenmöbel wie zum Beispiel einem Backofen realisieren.
[0034] Vorteilhafterweise ist die Vorrichtung insbeson-
dere hitzebeständig ausgestaltet. Bisher sind an Backö-
fen bzw. entsprechenden Möbeln an deren gegenüber-
liegenden SeitenWandabschnitten Seitengitter vorhan-
den, an denen eine Schienenführung z. B. ein Vollauszug
für das Schubelement bzw. einen Gargutträger oder der
Gargutträger allein angeordnet wird. Mit der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung kann auf das Seitengitter verzich-
tet werden, womit wertvoller Platz in der Breite eingespart
wird, welcher bislang von dem Seitengitter eingenom-
men wird. Erfindungsgemäß wird die Trägerschiene
platzsparend direkt an dem Seiten-Wandabschnitt bzw.
seitlich an der Backmuffel-Seitenwand angebracht.

Figurenbeschreibung

[0035] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind anhand eines schematisiert gezeigten Ausführungs-
beispiels der Erfindung näher erläutert. Im Einzelnen
zeigt:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ohne Antriebs-
einheit im zusammengeschobenen Zustand,

Figur 2 die Vorrichtung gemäß Figur 1 im Schnitt ent-
lang der Linie A-A in Figur 1,

Figur 3 eine Stirnansicht der Vorrichtung gemäß Fi-
gur 1 mit einer Antriebseinheit im montierten
Zustand an einem Wandabschnitt und

Figur 4 die Anordnung gemäß Figur 3 perspektivisch
schräg von oben, wobei Elemente transparent
dargestellt sind.

[0036] Figur 1 zeigt eine als Vollauszug 1 ausgebildete
erfindungsgemäße Vorrichtung, im vollständig zusam-
mengeschobenen Zustand perspektivisch schräg von
oben. Der Vollauszug 1 ist zur verschieblichen Bewe-
gung eines nicht dargestellten Schubelements zum Bei-
spiel eines Gargutträgers wie einem Backblech oder ei-
nem Ablagegitter eines Backofens vorteilhaft ausgebil-
det.
[0037] Für eine lineare horizontale Verschiebebewe-
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gung des Gargutträgers sind daran an beiden Längssei-
ten angreifend zwei seitenrichtige Vollauszüge entspre-
chend dem Grundaufbau des Vollauszugs 1 notwendig,
welche an jeweiligen gegenüberliegenden Seitenwän-
den einer Backmuffel des Backofens aufgenommen
sind.
[0038] Der zwischen den Seitenwänden der Backmuf-
fel mit den Vollauszügen aufgenommene Gargutträger
kann aus der Backmuffel herausbewegt und wieder ein-
geschoben werden, wobei sich die Vollauszüge telesko-
pisch gleichartig verlängern bzw. verkürzen.
[0039] Der Vollauszug 1 umfasst drei jeweils aus ei-
nem Blechmaterial bestehende Schienenkörper mit ei-
ner vergleichsweise kurzen an einem vertikalen Seiten-
wand 23 der Backmuffel fest positionierbare Träger-
schiene 2, einer dem Schubelement zuordenbare Aus-
zugschiene 4 und eine zwischen der Trägerschiene 2
und der Auszugschiene 4 wirkende Mittelschiene 3. Die
Trägerschiene 2 wird vorteilhaft im vorderen Bereich der
Backmuffel an der Seitenwand 23 beziehungsweise na-
he einer Backmuffel-Öffnung angebracht. Zwischen der
Auszugschiene 4 und der Mittelschiene 3 wirken zur ver-
schieblichen Führung über die Auszuglänge der Schie-
nen erste lastübertragende Lagermittel, welche als Wälz-
lagerelemente 6 ausgebildet und an einem Rollenwagen
beziehungsweise einem in Verschieberichtung P1 bzw.
P2 beweglichen Wälzlagerkäfig 5 aufgenommenen sind.
[0040] Die Wälzlagerelemente 6 sind als untereinan-
der identische Wälzlagerkugeln 7 ausgebildet und mit
dem Wälzlagerkäfig 5 zueinander gleichbleibend positi-
oniert. Zwischen der Auszugschiene 4 und der Mittel-
schiene 3 wirken im dargestellten Ausführungsbeispiel
zehn obere Wälzlagerkugeln 7 im oberen Bereich des
Vollauszugs 1 und weitere zehn untere Wälzlagerkugeln
7 im unteren Bereich des Vollauszugs 1.
[0041] Die Trägerschiene 2 umfasst einen flachen
Blechabschnitt 8 mit einem oberen Steg 8a und einem
unterem Steg 8b.
[0042] Am oberen Steg 8a sind vier in Richtung zur
Mittelschiene 3 vorstehende und in Längsrichtung der
Trägerschiene 2 beabstandete Lagerbolzen 10 vorhan-
den, die zur drehbaren Lagerung von untereinander
gleichförmigen lastübertragenden Lagermitteln bzw.
zwei oberen Lagerrollen 11 und zwei unteren Lagerrollen
12 an der Trägerschiene 2 dienen. Die Lagerrollen 11,
12 weisen umfänglich durchgehend eine konkav ausge-
bildete Lagerfläche 13 auf. An der Mittelschiene 3 ist ein
horizontal ausgerichteter oberer Stegabschnitt 14 und
ein horizontal ausgerichteter unterer Stegabschnitt 15
vorhanden. Die oberen Lagerrollen 11 mit ihrer Lagerflä-
che 13 rollen oberseitig an einer innenseitigen konvexen
Lauffläche 14b des oberen Stegabschnitts 14 ab. Unter-
halb der Lagerrollen 11 ist ein Abstand zum unteren Ste-
gabschnitt 15 vorhanden, so dass die Lagerrollen 11
beim Abrollen am oberen Stegabschnitt 14 nicht beein-
trächtigt bzw. blockiert werden.
[0043] Die unteren Lagerrollen 12 mit ihrer Lagerfläche
13 rollen unterseitig an einer innenseitigen konvexen

Lauffläche 15a des unteren Stegabschnitts 15 ab. Ober-
halb der unteren Lagerrollen 12 ist ein Abstand zum obe-
ren Stegabschnitt 14 vorhanden, so dass die Lagerrollen
12 beim Abrollen am unteren Stegabschnitt 15 ebenfalls
nicht beeinträchtigt bzw. blockiert werden. Zur Positio-
nierung der Lagerrollen 11 und 12 sind die dazugehöri-
gen Lagerbolzen 10 am oberen Steg 8a entsprechend
vertikal versetzt.
[0044] Außerdem ist in Längsrichtung der Träger-
schiene 2 zwischen den beiden unteren Lagerrollen 12
mittig ein Antriebsrad 9 mit einem Achszapfen 9a vor-
handen. Über den nach hinten bzw. von der Mittelschiene
3 weggerichtet abstehenden Achszapfen 9a ist das An-
triebsrad 9 über ein hitzebeständiges Wälzkugellager 26
drehbar gelagert. Hierfür ist am oberen Steg 8a ein La-
gersitz ausgeformt. Der Bereich des freien Endes des
Achszapfens 9a mit dem Wälzkugellager 26 ist nach au-
ßen über einen lösbar fixierbaren Deckel 27 geschützt.
Das Antriebsrad 9 mit dem Achszapfen 9a weist eine
zentrische Durchgangsöffnung 28 auf, in welche ein in
Figur 2 nicht gezeigter Anschlussabschnitt zum Drehan-
trieb des Antriebsrads 9 drehfest eingreift, wobei der An-
schlussabschnitt mit einer abtriebseitigen Antriebswelle
25 eines Antriebsmotors 24 drehsicher verbunden ist,
über welchen das Antriebsrad 9 wahlweise in eine von
zwei Drehrichtungen um die Drehachse D des Antriebs-
rads 9 und damit die Mittelschiene 3 in die Richtungen
P1 oder P2 antreibbar ist. Die Antriebswelle 25 kann auch
direkt in die Durchgangsöffnung 28 drehfest eingreifen.
[0045] Der obere Stegabschnitt 14 weist der innensei-
tigen Lauffläche 14b gegenüberliegend und durch eine
Materialdicke des Stegabschnitts 14 beabstandet eine
außenseitige Lauffläche 14a auf, an welcher die oberen
Wälzlagerkugeln 7 abrollen. Dementsprechend weist der
untere Stegabschnitt 15 der innenseitigen Lauffläche
15a gegenüberliegend und durch eine Materialdicke des
Stegabschnitts 15 beabstandet eine außenseitige Lauf-
fläche 15b auf, an welcher die unteren Wälzlagerkugeln
7 abrollen. Die oberen und unteren Wälzlagerkugeln 7
rollen zusätzlich oberhalb an einen jeweils die Wälzla-
gerkugeln 7 teils umgreifenden Randabschnitt der Aus-
zugschiene 4 ab.
[0046] Für die Übertragung der über den Antriebsmo-
tor 24 angetriebenen Verschiebebewegung der Mittel-
schiene 3 auf die Auszugschiene 4 ist eine Zugmittela-
nordnung 16 mit einem flexiblen schlaufenförmig ge-
spannten Zugelement 17 vorgesehen. Das Zugelement
17 ist hierfür um zwei Umlenkelemente bzw. Umlenkrol-
len 18 und 19 jeweils um 180 Winkelgrade umgelenkt
herumgeführt. Beide jeweils um eine vertikale Achse
drehbaren Umlenkrollen 18, 19 sind an der Mittelschiene
3 jeweils an einem vorderen und einem hinteren Ende
vorhanden.
[0047] Das Zugelement 17 ist einerseits an der Trä-
gerschiene 2 fixiert, zum Beispiel mit einem Zugelement-
Ende vorne an der Trägerschiene 2 und mit dem anderen
Zugelement-Ende hinten an der Trägerschiene 2 fixiert.
[0048] Auf der anderen Seite zwischen der Mittelschie-
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ne 3 bzw. dem Wälzlagerkäfig 5 und der Auszugschiene
4 verläuft das Zugelement 17 in einem schmalen Zwi-
schenbereich und ist dort an einem Klemmteil 20 fixiert,
wobei das Klemmteil 20 im hinteren Bereich der Auszug-
schiene 4 befestigt ist.
[0049] Wird die Mittelschiene 3 in Richtung P1 oder P2
bewegt, wird über die Zugmittelanordnung 16 auch die
Auszugschiene 4 in die gleiche Richtung jedoch um den
doppelten Weg verschoben, verglichen mit einem Bewe-
gungsweg der Mittelschiene 3.
[0050] Wird die Mittelschiene 3 beispielsweise ausge-
hend von dem vollständig eingeschobenen Zustand ge-
mäß Figur 1 in Richtung P1 angetrieben ausgeschoben,
wandern die beiden Umlenkrollen 18, 19 entsprechend
in Richtung P1. Dabei bewegt sich die Stelle des Zuge-
lements 17, welches an dem Klemmelement 20 der Aus-
zugschiene 4 fixiert ist, ebenfalls in Richtung P1, so dass
die Auszugschiene 4 aufgrund der Bewegung der Mittel-
schiene 3 und zusätzlich des Zugelements 17 in Richtung
P1 bewegt wird, allerdings um den zum Weg der Mittel-
schiene 3 doppelten Weg.
[0051] Beim angetriebenen Einschieben der ausge-
schobenen Mittelschiene 3 in Richtung P2 wird die her-
ausbewegte Auszugschiene 4 entsprechend wieder ein-
geschoben.
[0052] Der Vollauszug 1 wird über die Trägerschiene
2 zum Beispiel über den Steg 8b an einer Backmuffel-
wand 22 befestigt. In einem seitlichen Freiraum 21 zwi-
schen der Backmuffelwand 22 und einer Seitenwand 23
eines Möbelkorpus, in dem der dazugehörige Backofen
untergebracht ist, ist der Antriebsmotor 24 geschützt vor
direkter Hitzeeinwirkung durch hohe Temperaturen im
Inneren der Backmuffel positioniert.

Bezugszeichenliste:

[0053]

1 Vollauszug
2 Trägerschiene
3 Mittelschiene
4 Auszugschiene
5 Wälzlagerkäfig
6 Walzlagerelement
7 Wälzlagerkugel
8 Blechabschnitt
8a, 8b Steg
9 Antriebsrad
9a Achszapfen
10 Lagerbolzen
11 Lagerrolle
12 Lagerrolle
13 Lagerfläche
14 Stegabschnitt
14a Lauffläche
14b Lauffläche
15 Stegabschnitt
15a Lauffläche

15b Lauffläche
16 Zugmittelanordnung
17 Zugelement
18 Umlenkrolle
19 Umlenkrolle
20 Klemmteil
21 Freiraum
22 Backmuffelwand
23 Seitenwand
24 Antriebsmotor
25 Antriebswelle
26 Wälzkugellager
27 Deckel
28 Durchgangsöffnung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Führung eines Schubelements,
das mit der Vorrichtung (1) an einem Wandabschnitt
(23) verschieblich bewegbar aufnehmbar ist, wobei
die Vorrichtung (1) eine an dem Wandabschnitt (23)
befestigbare Trägerschiene (2), eine dem Schube-
lement zuordenbare Auszugschiene (4) und eine
zwischen der Auszugschiene (4) und der Träger-
schiene (2) wirkende Mittelschiene (3) umfasst, und
lastübertragende Lagermittel zur beweglichen Lage-
rung der Schienen (3, 4) zueinander vorhanden sind,
um eine Verschiebebewegung der Schienen (3, 4)
über eine Auszugslänge der Schienen (3, 4) zu er-
möglichen, dadurch gekennzeichnet, dass die
lastübertragenden Lagermittel wenigstens drei zwi-
schen der Trägerschiene (2) und der Mittelschiene
(3) wirkende Lagerrollen (11, 12) mit jeweils einer
konkav geformten Lagerfläche (13), und zwischen
der Mittelschiene (3) und der Auszugschiene (4)
Wälzlagerelemente mit Lagerflächen aufweisen,
wobei eine Lastübertragung der Lagermittel über die
Lagerflächen (13) erfolgt, und wobei für die Ver-
schiebebewegung der Schienen (3, 4) ein über eine
Antriebseinheit (24) antreibbares Antriebselement
(9) derart vorhanden ist, dass im Antriebszustand
das angetriebene Antriebselement (9) auf die Mittel-
schiene (3) einwirkt und die Mittelschiene (3) in eine
Verschieberichtung bewegbar ist, wobei sich die
Auszugschiene (4) in die Verschieberichtung mitbe-
wegt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Antriebselement (9) an der Trä-
gerschiene (2) aufgenommen ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Mittelschiene
(3) ein Stegabschnitt (14) ausgebildet ist, der außen-
seitig eine erste Lauffläche (14a) und innenseitig ei-
ne zweite Lauffläche (14b) aufweist, wobei die erste
Lauffläche (14a) und die zweite Lauffläche (14b)
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über die Materialdicke des Stegabschnitts (14) von-
einander beabstandet sind, wobei das Antriebsele-
ment (9) mit der innenseitigen zweiten Lauffläche
(14b) zusammenwirkt.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mit-
telschiene (3) und die lastübertragenden Lagermittel
derart abgestimmt sind, dass bei einer Verschiebe-
bewegung der Schienen (3, 4), die Lagerrollen (11,
12) über die konkave Lagerfläche (13) mit einem Ab-
schnitt der innenseitigen zweiten Lauffläche (14b,
15a) zusammenwirken und die Wälzlagerelemente
an einem Abschnitt der außenseitigen ersten Lauf-
fläche (14a, 15b) abrollen.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mit-
telschiene (3) bezogen auf den Nutzzustand einen
oberen Stegabschnitt (14) und einen gegenüberlie-
genden unteren Stegabschnitt (15) aufweist, wobei
zwischen den beiden Stegabschnitten (14, 15) ein
Bereich bereitgestellt ist, in welchem das Antriebse-
lement (9) vorgesehen ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich zwischen den beiden Stegabschnitten (14, 15)
die wenigstens drei Lagerrollen (11, 12) vorhanden
sind.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für die
Übertragung der Verschiebebewegung eine zwi-
schen der Mittelschiene (3) und der Auszugschiene
(4) wirkende Zugmittelanordnung (16) mit einem fle-
xiblen Zugelement (17) vorhanden ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zu-
gelement (17) mit der Trägerschiene (2) und der
Auszugschiene (4) derart zusammenwirkt, dass bei
einer angetrieben sich bewegenden Mittelschiene
(3) eine Übertragung der Verschiebebewegung von
der Mittelschiene (3) auf die Auszugschiene (4) er-
folgt.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zug-
mittelanordnung (16) zwei Umlenkelemente (18, 19)
für eine Umlenkung des um die Umlenkelemente
(18, 19) herumgeführten Zugelements (17) aufweist.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei
Umlenkelemente (18, 19) an der Mittelschiene (3)
vorhanden sind.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebseinheit (24) über einen Verbindungsabschnitt
(25) von dem Antriebselement (9) derart beabstan-
det ist, dass über den Verbindungsabschnitt (25) ein
Abstand überbrückbar ist, welcher gleich oder grö-
ßer als eine Materialdicke des Wandabschnitts (23)
ist, an welcher die Trägerschiene (2) montierbar ist.

12. Möbel mit einem Wandabschnitt (23), an dem ein
Schubelement verschieblich bewegbar aufgenom-
men ist, wobei eine Vorrichtung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche vorhanden ist.
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